
Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die städtische Abfallwirtschaft (AbfS) 
vom  (Ausfertigungsdatum) 

 
 
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von Art. 7 Abs. 5 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen 
Entsorgung von Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom  9. August 1996 (GVBl. S. 396, ber. S. 449), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
25. 5.2003 GVBl. S. 325) in Verbindung mit Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.7.2004 (GVBl. S. 272) folgende Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung von 
Gebühren für Leistungen der städtischen Abfallwirtschaft vom 23.November 1999 (Stadtzeitung Nr. 23 vom 
01.Dezember 1999), zuletzt geändert durch Satzung vom 12. Dezember 2005 (Stadtzeitung Nr. 24 vom 21. 
Dezember 2005); 
 

 

 

Art. 1 
 

 

1. § 3 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. kostenlose Kleinanlieferungen aus Haushalten an den Recyclinghöfen im Pkw-

Standardkofferraum sowie“ 

 

 

2.  Dem § 4 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

 

„ 10. Für Kleinanlieferungen aus Gewerbebetrieben wird abweichend von Absatz 8 und 9 

eine Pauschalgebühr erhoben;  

diese beträgt bis 100 kg     6, 00 € “ 

 

 

3. § 6 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung 

„Die Gebühr bei Selbstanlieferung von Abfällen an den Abfallentsorgungsanlagen der 

Stadt ( § 4 Absätze 6 –10) wird fällig: „ 

 
 

 

Art. 2 
 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2006 in Kraft. 
 
 

Art. 3 
 

Der Oberbürgermeister der Stadt Fürth wird ermächtigt die Satzung neu bekannt zu machen. 
 

 

Fürth, (Ausfertigungsdatum) 
S t a d t   F  ü r t h 
 

 

 

Dr. Thomas Jung 


